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Digitale Plattformarbeit – Prävention 
auf verschiedenen Ebenen 

Key Facts 

• Digitale Plattformarbeit ist mittlerweile fest in der Arbeitswelt etabliert 
• Während in der politischen Diskussion vor allem arbeits- und sozialrechtliche

Fragestellungen im Mittelpunkt stehen, zeigen sich für die Prävention ganz 
grundsätzliche Herausforderungen

• Bei der Gestaltung sicherer und gesunder Arbeitsbedingungen von digitaler
Plattformarbeit ist die gesetzliche Unfallversicherung gefragt 
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Über digitale Plattformen vermittelte Arbeit nimmt stetig zu – typische Beispiele sind 
Handwerkstätigkeiten, Lieferdienste oder Softwareentwicklung. Nicht selten gehen diese 
neuen Arbeitsmodelle mit potenziellen Risiken für die Sicherheit und Gesundheit der Platt-
formtätigen einher. Der Prävention eröffnen sich hier Ansätze auf mehreren Ebenen. 

Digitale Plattformen und 
 Plattformarbeit 

Landläufig werden mit digitalen Plattfor-
men vor allem Social-Media-Netzwerke 
sowie Verkaufs- und Tauschplattformen 
in Verbindung gebracht. Hierüber findet 
jedoch in der Regel keine Vermittlung von 
Arbeitsleistungen statt. Im vorliegenden 
Beitrag werden daher insbesondere jene 
Plattformen in den Blick genommen, die 
eine Dienstleistung vermitteln und über 
die folglich Plattformarbeit betrieben wird. 

Plattformarbeit lässt sich nach unter-
schiedlichen Maßstäben kategorisieren. 
Eine Variante ist die Unterscheidung von 
ortsgebundener und ortsungebundener Ar-
beit. Tätigkeiten, die ortsgebunden verrich-
tet werden können, werden als Gigwork be-
zeichnet. Beispiele sind Lieferdienste wie 
Lieferando, Plattformen zur Vermittlung 
von Haushalts- oder Handwerksdienst-
leistungen wie MyHammer und Helpling 
sowie Transportdienstleistungen wie Uber. 
Ortsungebundene Tätigkeiten – sogenann-
tes Cloudwork – können online verrichtet 

werden, beispielsweise in Form von Text-
arbeit wie unter www.content.de, Soft-
wareentwicklung oder Produktbeschrei-
bungen, wie Amazon Mechanical Turk sie 
vermittelt.[1] 

Plattformarbeit ist kein neues Phänomen. 
Ihre Relevanz für die Prävention liegt auf 
der Hand.[2] Die konkreten Zahlen zu Platt-
formarbeit variieren jedoch je nach Erhe-
bung stark. Einige aktuelle Eckdaten dazu: 

• Schon 2015 zeichnete sich ein Trend 
zur Zunahme von Plattformarbeit ab: 
Eine Studie der Weltbank prognos-
tizierte für diese Arbeitsform eine
weltweite jährliche Wachstumsrate 
von 30 Prozent.[3] Die Corona-Pande-
mie brachte einen weiteren Wachs-
tumsschub von bis zu 450 Prozent 
mit sich. So erfolgt die Aufnahme
einer Tätigkeit über digitale Platt-
formen aktuell häufig im Zuge pan-
demiebedingter Arbeitslosigkeit. Als 
unterstützend erweisen sich geringe
Einstiegshürden und flexible Arbeits-
möglichkeiten.[4] 

• 2017 fand Plattformarbeit über-
wiegend als selbstständiges Neben-
gewerbe oder als Nebenerwerb im
Angestelltenverhältnis zusätzlich zu 
einer anderweitigen sozialversiche-
rungspflichtigen Beschäftigung statt.
Lediglich ein sehr geringer Anteil von
Plattformarbeitenden erzielte mit 
dieser Arbeit ein erwerbssicherndes 
Einkommen.[5] 

• 2018 ergab eine EU-Erhebung, dass 
etwa 2,7 Millionen Deutsche über
Plattformen tätig waren und damit 
entweder die Hälfte ihres Einkom-
mens erwirtschafteten oder mindes-
tens zehn Stunden pro Woche über 
Plattformen arbeiteten.[6] 

• Die meisten der über Plattformen
erbrachten Dienstleistungen sind 
in den Branchen Medien und Infor-
mationstechnik verortet, gefolgt von 
Maschinenbau und sonstigem ver-
arbeitendem Gewerbe.[7] 

Plattformarbeit ist somit keine Eintags-
fliege und nimmt mittlerweile einen festen 
Platz in der deutschen und  internationalen 

http://www.content.de
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Arbeitswelt ein. Immer mehr Menschen 
arbeiten über Plattformen. Dies offenbart 
zunehmend Regelungsbedarf in den Berei-
chen soziale Sicherung und Arbeitsschutz. 

Digitale Plattformen in der 
 politischen Diskussion 

Angesichts dieser Entwicklungen scheint 
die politische Relevanz plattformvermit-
telter Arbeit klar. Bereits 2016 hat das 
Bundesministerium für Arbeit und So-
ziales (BMAS) digitale Plattformen zu ei-
nem der zentralen Spannungsfelder der 
Arbeitswelt 4.0 erklärt.[8] Aber auch fünf 
Jahre später zeigte eine öffentliche An-
hörung im Deutschen Bundestag, dass 
Datenlücken und die Vielschichtigkeit 
von Plattformarbeit die Politik weiter-
hin herausfordern. 

Mit dieser Herausforderung hat sich in 
den vergangenen Jahren insbesondere 
die „Denkfabrik Digitale Arbeitsgesell-
schaft“[9] im BMAS beschäftigt. In einem 
breit angelegten Dialogprozess führte sie 
die Perspektiven von Plattformtätigen, 
Plattformbetreibern, Gewerkschaften, 
Digitalwirt schaft, Wissenschaft und So-
zialversicherungen zusammen. Intensiv 
diskutiert wurden vor allem Fragen zur 

statusrechtlichen Einordnung oder auch 
zur adäquaten Alterssicherung. Dass die 
spezifische Organisation von Plattformen 
etwa durch die Vorgabe der Geschäftsbe-
dingungen ein hohes Maß an Fremdbe-
stimmtheit auch für Selbstständige bedeu-
tet, führt aus Sicht des BMAS zu einem 
erhöhten Schutzbedürfnis. Das warf Fra-
gen auf, ob und wie diese Plattformen hin-
sichtlich der sozialen Absicherung solo-
selbstständiger Plattformbeschäftigter 
stärker in die Verantwortung genommen 
werden könnten.[10] 

Auf dem Weg zu mehr 
 Regulierung? 

Im Rahmen der deutschen EU-Ratspräsi-
dentschaft 2020 setzte sich die politische 
Diskussion fort.[11] Im selben Jahr  legte 
Bundesarbeitsminister Hubertus Heil 
eigene Eckpunkte für faire Arbeit in der 
Plattformökonomie vor.[12] Demnach soll-
ten Plattformen in die soziale Sicherung 
der Selbstständigen miteinbezogen und 
finanziell mindestens an deren Alterssi-
cherung beteiligt werden. Mit Blick auf un-
fallgeneigte Tätigkeiten wie bei Liefer- und 
Transportdiensten wollte das BMAS die Ab-
sicherung in der Unfallversicherung und 
den Arbeitsschutz stärken. Eine Konkreti-

sierung oder gar Umsetzung fanden diese 
Eckpunkte bis zum Ende der Wahlperiode 
2021 jedoch nicht. 

Insbesondere durch die Initiativen der EU-
Kommission zur Verbesserung der Arbeits-
bedingungen in der Plattformarbeit (sie-
he den Beitrag von Ilka Wölfle und Volker 
Schmitt „Brüssel möchte Plattformbeschäf-
tigung regulieren“ auf Seite 20) nimmt die 
politische Diskussion aktuell wieder Fahrt 
auf. Die neue Ampel-Regierung kündigt 
hierzu in ihrem Koalitionsvertrag eine 
konstruktive Begleitung an. 

Stimmen aus der Wissenschaft 

Erste Vorschläge zur Bewertung fairer Ar-
beit in der Plattformökonomie schließen 
die Verantwortlichkeit der Plattformen für 
den Schutz vor arbeitsbezogenen Risiken 
und Maßnahmen zur Förderung der Ge-
sundheit und Sicherheit der Plattformtäti-
gen ausdrücklich mit ein.[13] In seinem ers-
ten Arbeitsweltbericht hielt der vom BMAS 
2020 eingerichtete „Rat der Arbeitswelt“ 
die Einbeziehung von Soloselbstständigen, 
also auch Plattformbeschäftigten, in die 
gesetzliche Sozialversicherung und damit 
auch in die Unfallversicherung für ange-
zeigt. Ausdrücklich hervor hob er außer-

Plattformarbeit ist kein neues Phänomen. 
Ihre Relevanz für die Prävention liegt auf 
der Hand.“ 
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dem die Notwendigkeit, die Gesundheits-
kompetenz Soloselbstständiger zu stärken 
und sie in ihrer Arbeits- und Gesundheits-
situation zu unterstützen.[14] 

Präventionsfeld Plattformarbeit 

Nicht alle der bei Plattformarbeit mögli-
chen Probleme sind völlig neu, wie die 
folgenden Beispiele zeigen: 

• ortsgebundene Plattformarbeit: 
 ▸ Umgang mit Gefahrstoffen bei 

der Reinigung (Haushaltsdienst-
leistungen) 

 ▸ Sicherheit von Verkehrs mitteln 
und Sicherheit im Verkehr 
 (Essenslieferungen) 

 ▸ Sicherheit von Arbeitsmitteln 
(Handwerksleistungen) 

• ortsungebundene Plattformarbeit: 
 ▸ Ergonomie bei der Bildschirm-

arbeit 
 ▸ Trennung von Arbeit und Freizeit 
 ▸ Gefahr der Selbstausbeutung 

Eine Studie zur Plattformarbeit in Deutsch-
land im Auftrag der Bertelsmann Stiftung[15] 
nennt außerdem unter anderem die folgen-
den Arbeitsbedingungen als charakteris-
tisch für Plattformarbeit: 

• häufig unbezahlter Arbeitsaufwand 
• Zunahme der Arbeitsbelastung 
• weltweiter Konkurrenzkampf 
• ständige Verfügbarkeit beziehungs-

weise fehlende feste Arbeitszeiten 

Aus Sicht der Prävention ergibt sich aus 
diesen Bedingungen eine ganze Reihe von 
Problemen: ungeregelte Arbeits- und Ru-
hezeiten, potenziell unbegrenzte Arbeits-
belastung, Selbstausbeutung, psychische 
Belastungen diverser Art. 

Prävention auf drei Ebenen 

Digitale Arbeitsplattformen sind für die 
zumeist selbstständigen Plattformarbei-
tenden keine Arbeitgeber, sondern treten 
lediglich als Arbeitsvermittler auf. Daher 
entfallen für die Prävention auch die üb-
lichen gesetzlichen Hebel wie das Arbeits-
schutzgesetz und die DGUV Vorschrift 1 als 
Handlungsrahmen für die sichere und ge-
sunde Gestaltung von digitaler Plattform-
arbeit. Dennoch ist die Prävention allge-
mein hier nicht gänzlich hilflos. 

Auf der jeweils individuellen Ebene ist 
digitale Plattformarbeit verbunden mit 
hohen Anforderungen an Selbstdisziplin 
und Eigenverantwortung der Plattform-

tätigen: Die Trennung von Arbeit und Er-
holungs- beziehungsweise Freizeit ist mit-
unter schwierig, Selbstüberschätzung und 
damit (ungewollte) Überlastung können 
die Folge sein. Eine weitere Gefahr besteht 
in einer interessierten Selbstgefährdung, 
die auf einem Nicht-erkennen-Wollen von 
Überlastung beruht. Die Prävention kann 
hier – ganz im Sinne des Rats der Arbeits-
welt– durch entsprechende Maßnahmen zu 
einer Stärkung der Gesundheitskompetenz 
der Plattformtätigen beitragen. 

Auf der technischen Ebene müssen Platt-
formtätige ihre Arbeitsmittel in der Regel 
selbst einbringen. Die normalerweise vom 
Arbeitgeber zu gewährleistende Sicher-
heit und Gesundheit der Arbeitsmittel ist 
hierbei nicht unbedingt gegeben. Die Prä-
vention kann allerdings problemlos ent-
sprechende Empfehlungen zu sicheren 
Arbeitsmitteln und deren ergonomischem 
Einsatz geben. 

Auf der arbeitsorganisatorischen Ebene ste-
hen die Plattformtätigen insbesondere bei 
ortsungebundener digitaler Plattformarbeit 
meist unter ständiger Beobachtung und un-
terliegen einer algorithmischen Leistungs-
kontrolle, die in der Regel intransparent 
ist. Aufgabenbeschreibungen sind zudem 

Ein möglicher präventiver Ansatz ist, einen 
Standard ‚Sichere und gesun de Plattform
arbeit‘ – gegebenenfalls auch in Verbindung 
mit einem Gütesiegel – zu schaffen.“ 
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oft unklar oder unvollständig und können 
sogar im Laufe der Bearbeitung erweitert 
oder verändert werden. 

Ein möglicher präventiver Ansatz hierfür 
ist, einen Standard „Sichere und gesun-
de Plattformarbeit“ – gegebenenfalls auch 
in Verbindung mit einem Gütesiegel – zu 
schaffen. Ein Standard, der von einigen 
Plattformen selbst ins Leben gerufen wurde 
und auf einer freiwilligen Selbstverpflich-
tung beruht, ist der „Code of Conduct“. [16] 

Die Unfallversicherung kann diesen als ein 

Beispiel guter Praxis aktiv fördern sowie 
seine Weiterentwicklung anregen und 
 begleiten. 

Fazit 

Digitale Plattformarbeit ist mittlerweile 
kein Randphänomen in der Arbeitswelt 
mehr. Immer mehr Menschen, auch in 
Deutschland, arbeiten teilweise oder voll-
ständig in über digitale Plattformen vermit-
telten Tätigkeiten. Aus arbeits- und sozial-
rechtlicher Sicht ist Plattformarbeit jedoch 

noch immer weitgehend ungeregelt und 
für die Prävention in vielen Belangen un-
sicheres Terrain. Hier ist vor allem auch die 
Politik am Zug. Darüber hinaus bietet sich 
für die Prävention jedoch schon heute eine 
Vielzahl von Möglichkeiten, sichere und 
gesunde Plattformarbeit zu fördern. Mit 
dem vorgestellten Modell der Prävention 
auf drei Ebenen brauchen die Fachleute 
der Prävention, allen voran die Unfallver-
sicherung, den Sprung in das bislang un-
bekannte Gewässer Plattformarbeit nicht 
zu scheuen.  ←
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